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Allensbach bietet nicht nur landschaftlich eine besondere Vielfalt, auch 
kulinarisch ist reichlich Abwechslung geboten. Diese Vielfalt können Sie 
zwar aktuell nicht vor Ort genießen, aber mit den to-go-Angeboten unserer 
Gastronomen verwandeln Sie Ihr Wohnzimmer im Handumdrehen in ein in 
ein gemütliches Privat-Restaurant. Und Sie sorgen damit gleichzeitig dafür, 
dass es auch ein genussvolles und geselliges „Danach“ gibt. 

Vielfalt zum 
Mitnehmen 



2 | FREITAG, 20. NOVEMBER 2020

APOTHEKENNOTDIENSTE
KONSTANZ:    
Samstag, 21.11. Paradies  
Sonntag, 22.11. Marien / 
 Sonnen (Allensbach)  

MÜLLTERMINE
Sa. 21.11. Grünabfall Riesenberg 
(09.00 Uhr bis 12.00 Uhr) 
Mo. 23.11. Gelber Sack 
Di. 24.11. Problemmüll Langenrain 
(12.15 Uhr bis 14.15 Uhr - Bürgerhaus) und 
Bodanrückhalle (14.30 Uhr bis 16.30 Uhr) 
Do. 26.11. Biomüll 

Öff nungszeiten Recyclinghof 
(November bis Februar): 
dienstags: 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr 
freitags: 15.30 Uhr bis 17.15 Uhr 
samstags: 09.30 Uhr bis 12.00 Uhr 

ÄRZTE
Ärztlicher Notfalldienst
an Wochenenden und Feiertagen 116 117

Zahnärztliche Notrufnummer 
 0180/3222555-25

Rettungsdienst/ Wasserrettung 112

Krankentransport 19222

NOTRUFE
Feuerwehr 112

Notruf 110

Polizeiposten Allensbach  97149
nach Dienstschluss 
über Konstanz 07531/995-2222

Wasserschutzpolizei Reichenau 07534/97190

Strom- und Gasversorgung 0800/3629477

Wasserversorgung Störung 801-80

SPRECHZEITEN DER VERWALTUNG
RATHAUS ALLENSBACH Tel. 801-0
Mo. – Fr.  08:00 – 12:00 Uhr
Mi.  16:30 – 18:30 Uhr

ORTSVERWALTUNG HEGNE Tel.: 801-935
Mi.  16:30 – 18:30 Uhr

ORTSVERWALTUNG KALTBRUNN Tel.: 801-936
Mo.  19:00 – 20:00 Uhr 
nach telefonischer Vereinbarung

IMPRESSUM
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RUFNUMMERN

Hinweis zur Aktualität 
Bitte beachten Sie, dass manche Hinweise (insbesondere zu 

den geltenden Corona-Schutzmaßnahmen) beim Lesen dieser 

Ausgabe bereits veraltet sein könnten. Das Mitteilungsblatt ist 

ein wöchentlich erscheinendes Medium, welches nur bis zum 

Redaktionsschluss und dem Gut zum Druck auf Änderungen 

reagieren kann. Tagesaktuelle Informationen fi nden Sie unter 

www.gemeinde-allensbach.de 

Absage Seniorennachmittage  
Leider müssen wir in diesem Jahr auch unsere Advents-Nachmittage für  
Seniorinnen und Senioren in Allensbach, Hegne, Kaltbrunn und Langenrain-
Freudental absagen. Wir wünschen Ihnen dennoch und  gerade in diesen 
Zeiten einen schönen und kraftschenkenden Advent. 
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Öff entliche Bekanntmachung der öff entlichen Auslegung nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
zum Bebauungsplan „Oberdorf Erweiterung Süd“ im beschleunigten Verfahren 

nach § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) 
Der Gemeinderat der Gemeinde Allensbach hat am 21.01.2020 in öff ent-
licher Sitzung beschlossen, den Bebauungsplan „Oberdorf Erweiterung 
Süd“ für den OT Langenrain im beschleunigten Verfahren der Innenent-
wicklung nach § 13 a BauGB aufzustellen, sowie örtliche Bauvorschriften 
zum Bebauungsplan „Oberdorf Erweiterung Süd“ zu erlassen. 
Zur Sicherung der Planung wurde in gleicher Sitzung zudem ein Be-
schluss zum Erlass Veränderungssperre für das Plangebiet gefasst. 
Das Plangebiet liegt im Ortsteil Langenrain nördlich des historischen 
Zentrums entlang der Oberdorfstraße und der Straße Dorfplatz. Es grenzt 
im Norden an das in Aufstellung befi ndliche Plangebiet „Oberdorf“ an.  
Das Gebiet des Bebauungsplanes umfasst die Grundstücke Flst. Nrn. 5 
Teil, 6, 9, 17, 18, 19, 22 Teil, 23, 24, 25, 26/2, 29/3 Teil, 72/9, 72/15, 
72/17 und 76/1. 

Ziel und Zweck der Planung 
Aufgrund der Bauabsichten für das Flurstück Nr. 4 und die vom Bau-
antrag erheblich abweichende Ausführung des Gebäudes auf Flurstück 
Nr. 23, will die Gemeinde für den Ortsteil Langenrain einer maßvollen 
baulichen Nachverdichtung in vertretbarem Maße im Ortsteil Langenrain 
ermöglichen. Dabei soll zum Erhalt der vorhandenen Struktur insbeson-
dere aufgrund der im Plangebiet vorhandenen Hangsituation und dem 
damit verbundenen Eingriff  in das Landschaftsbild eine geordnete und 
maßvoll verdichtete Bebauung zugelassen werden. 
Das vorgenannte Bauvorhaben zeigt, dass die Grundstücke bzw. Grund-
stücksteile zur Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwick-
lung überplant werden müssen. Grundlage ist § 1 Abs. 3 BauGB: „Die 
Gemeinden haben Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die 
städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist“. 
Der Planbereich umfasst den Ortskern des Teilorts Langenrain und zeigt 
die vorhandenen Baulücken und Entwicklungspotentiale auf. Durch die 
Nachverdichtung des Plangebiets könnten im maximalen Ausbau zu-
sätzlich ca. 6 Wohneinheiten mit ca. 15 Einwohnern entstehen. Unter 
Berücksichtigung einer Aktivierungsrate von 22,5 Prozent bis 2035 ent-
spricht die hieraus errechnete Gesamtentwicklung von 13 Einwohnern 
(unter Berücksichtigung des angrenzenden Plangebiets „Oberdorf“) dem 
errechneten Gesamtbedarf von Langenrain von 17 Personen. 
Ziel des Bebauungsplans ist es insbesondere, auf den relativ großen 
Grundstücken eine Nachverdichtung zu ermöglichen und attraktive 
Wohnungen zu schaff en, um das Wohnungsangebot auszuweiten und 
zu verbessern.  
Im Rahmen der Überplanung soll möglichst kein bestehendes Baurecht 
eingeschränkt und keine bisher zulässigen Nutzungen ausgeschlossen 
werden. Im Zuge der Planung werden deshalb auch die Erweiterungs-
absichten berücksichtigt. Die Aufstellung des Bebauungsplanes soll 

dazu dienen, für die Erweiterung und die Ergänzung der bestehenden 
Bebauung grundsätzliche städtebauliche Planungsziele vorzugeben. Die 
Planung soll nicht bauliche Entwicklungen verhindern, sondern positive 
Planungen sichern. 
Für alle zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungsplans zulässiger-
weise errichteten Anlagen und Nutzungen besteht ein Bestandschutz. 
Die künftigen Festsetzungen berücksichtigen die vorhandene Bebauung 
und es sollen keine bisher vorhandenen Nutzungen künftig ausgeschlos-
sen werden. 
  
Öff entlichkeitsbeteiligung 
Der Entwurf des Bebauungsplans wird mit Begründung, textlichen Fest-
setzungen, Rechtsplan, Ergebnis der Artenschutzrechtlichen Relevanzbe-
gehung, dem Plan Habitatstrukturen, sowie die örtlichen Bauvorschriften 
in der Zeit vom 30.11.2020 bis einschließlich 08.01.2021 bei der Gemein-
de Allensbach, Rathausplatz 8 im Foyer vor Zimmer Nr. 7 von Montag bis 
Freitag 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von Montag bis Donnerstag 14:00 
Uhr bis 16:00 Uhr, mittwochs bis 18:30 Uhr, öff entlich ausgelegt.  
  
Da das Rathaus nur beschränkt zugänglich ist, kann die Einsichtnah-
me in die ausgelegten Planunterlagen nur nach vorheriger termin-
licher Absprache mit den Mitarbeitern des Ortsbauamtes unter Tel. 
07533/801-52 und 07533/801-51 oder per Email unter elke.weis@
allensbach.de und frank.ruhland@allensbach.de vereinbart werden. 
  
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die auszulegenden 
Unterlagen sind zusätzlich im Internet auf der Homepage der Gemein-
de Allensbach unter folgendem Link www.gemeinde-allensbach.de/
bekanntmachungen  und im zentralen Internetportal des Landes (Ba-
den-Württemberg) eingestellt. 
  
Bestandteil der ausgelegten Unterlagen sind auch die bereits vorliegen-
den umweltbezogenen Stellungnahmen. Folgende Arten umweltbezoge-
ner Informationen sind verfügbar:
• Ergebnis der artenschutzrechtlichen Relevanzbegehung
• Plan Habitatstrukturen
 
  
Während der Auslegungsfrist können bei der Gemeinde Allensbach, 
Rathausplatz 8, Zimmer Nr. 7 oder Zimmer Nr. 8 Stellungnahmen/An-
regungen schriftlich oder mündlich zur Niederschrift vorgebracht wer-
den. Stellungnahmen/Anregungen können auch per Post an die folgende 
Anschrift: Gemeinde Allensbach, Ortsbauamt, Rathausplatz 8, 78476 
Allensbach, per Telefax unter 07533/801-53 oder per Email elke.weis@
allensbach.de oder frank.ruhland@allensbach.de abgegeben werden.  
  
Hinweis 
Da das Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, 
ist die Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig. Es wird weiter 
darauf hingewiesen, dass nicht während der Auslegungsfrist abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan un-
berücksichtigt bleiben können. Ferner wird darauf hingewiesen, dass ein 
Antrag auf Normenkontrolle nach § 47 VWGO unzulässig ist, soweit mit 
ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller 
im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 
  
Hinweis zur aktuellen Covid-19-Pandemie 
Im Gebäude gilt die Verpfl ichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schut-
zes und externe Personen werden gebeten, eine eigene Schutzmaske mit-
zubringen. 
  
  
18.11.2020 
Gez. Stefan Friedrich, Bürgermeister 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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Öff entliche Bekanntmachung der öff entlichen Auslegung nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) zum 
Bebauungsplan „Oberdorf“ im beschleunigten Verfahren nach § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) 

Der Gemeinderat der Gemeinde Allensbach hat am 20.03.2018 in öf-
fentlicher Sitzung beschlossen, den Bebauungsplan „Oberdorf“ für den 
OT Langenrain im beschleunigten Verfahren der Innenentwicklung nach 
§ 13 a BauGB aufzustellen, sowie örtliche Bauvorschriften zum Bebau-
ungsplan „Oberdorf“ zu erlassen. 
  
Das Gebiet des Bebauungsplanes umfasst die Grundstücke Flst. Nrn. 4, 5 
Teil, 7, 7/2, 7/3, 22 Teil, 72/1 Teil, 72/10 Teil, 72/12, 72/14. 
  
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist im folgenden Kartenaus-
schnitt dargestellt: 

Ziel und Zweck der Planung 
Im Bereich zwischen der Bebauung nordwestlich der Oberdorfstraße und 
dem Blissenweg befi nden sich mehrere Liegenschaften mit abgängigen 
Gebäuden sowie unbebaute Grundstücke bzw. Grundstücksteile, die dem 
unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB zuzuordnen sind. 
Für die Flst. Nr. 4 und 72/1 wurden im Jahr 2018 Bauvoranfragen zum 
Bau mehrerer Mehrfamilienwohnhäuser gestellt. Die Gemeinde hat das 
Einvernehmen zu den Bauvoranfragen u.a. deshalb nicht erteilt, da die 
geplante Bebauung zu massiv verdichtet erscheint und sich deshalb 
nicht in die bestehende städtebauliche Situation einfügt. 
Die vorgenannten Bauvorhaben zeigen, dass die Grundstücke bzw. 
Grundstücksteile zur Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung überplant werden müssen. Grundlage ist § 1 Abs. 3 BauGB: 
„Die Gemeinden haben Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es 
für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist“. 
Der Planbereich umfasst den Ortskern des Teilorts Langenrain und zeigt 
die vorhandenen Baulücken und Entwicklungspotentiale auf. Durch die 
Nachverdichtung des Plangebiets könnten im maximalen Ausbau zu-
sätzlich ca. 15 Wohneinheiten mit ca. 38 Einwohnern entstehen. Un-
ter Berücksichtigung einer Aktivierungsrate von 22,5 Prozent bis 2035 
entspricht die hieraus errechnete Gesamtentwicklung von 13 Einwoh-
nern (unter Berücksichtigung des angrenzenden Plangebiets „Oberdorf 
Erweiterung Süd“) dem errechneten Gesamtbedarf von Langenrain von 
17 Personen. 
Ziel des Bebauungsplans ist es insbesondere, auf den relativ großen 
Grundstücken eine Nachverdichtung zu ermöglichen und attraktive 
Wohnungen zu schaff en, um das Wohnungsangebot auszuweiten und 
zu verbessern. 

Im Rahmen der Überplanung soll möglichst kein bestehendes Baurecht 
eingeschränkt und keine bisher zulässigen Nutzungen ausgeschlossen 
werden. Im Zuge der Planung werden deshalb auch die Erweiterungs-
absichten berücksichtigt. Die Aufstellung des Bebauungsplanes soll 
dazu dienen, für die Erweiterung und die Ergänzung der bestehenden 
Bebauung grundsätzliche städtebauliche Planungsziele vorzugeben. Die 
Planung soll nicht bauliche Entwicklungen verhindern, sondern positive 
Planungen sichern. 

Für alle zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungsplans zulässiger-
weise errichteten Anlagen und Nutzungen besteht ein Bestandschutz. 
Die künftigen Festsetzungen berücksichtigen die vorhandene Bebauung 
und es sollen keine bisher vorhandenen Nutzungen künftig ausgeschlos-
sen werden. 
  
Öff entlichkeitsbeteiligung 
Der Entwurf des Bebauungsplans wird mit Begründung, textlichen Fest-
setzungen, Rechtsplan, Ergebnis der Artenschutzrechtlichen Relevanzbe-
gehung, dem Plan Habitatstrukturen, sowie die örtlichen Bauvorschriften 
in der Zeit vom 30.11.2020 bis einschließlich 08.01.2021 bei der Gemein-
de Allensbach, Rathausplatz 8 im Foyer vor Zimmer Nr. 7 von Montag bis 
Freitag 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von Montag bis Donnerstag 14:00 
Uhr bis 16:00 Uhr, mittwochs bis 18:30 Uhr, öff entlich ausgelegt. 
  
Da das Rathaus nur beschränkt zugänglich ist, kann die Einsichtnah-
me in die ausgelegten Planunterlagen nur nach vorheriger termin-
licher Absprache mit den Mitarbeitern des Ortsbauamtes unter Tel. 
07533/801-52 und 07533/801-51 oder per Email unter elke.weis@
allensbach.de und frank.ruhland@allensbach.de vereinbart werden. 
  
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die auszulegenden 
Unterlagen sind zusätzlich im Internet auf der Homepage der Gemein-
de Allensbach unter folgendem Link www.gemeinde-allensbach.de/
bekanntmachungen  und im zentralen Internetportal des Landes (Ba-
den-Württemberg) eingestellt. 
  
Bestandteil der ausgelegten Unterlagen sind auch die bereits vorliegen-
den umweltbezogenen Stellungnahmen. Folgende Arten umweltbezoge-
ner Informationen sind verfügbar:

• Ergebnis der artenschutzrechtlichen Relevanzbegehung
• Plan Habitatstrukturen 
  
Während der Auslegungsfrist können bei der Gemeinde Allensbach, 
Rathausplatz 8, Zimmer Nr. 7 oder Zimmer Nr. 8 Stellungnahmen/An-
regungen schriftlich oder mündlich zur Niederschrift vorgebracht wer-
den. Stellungnahmen/Anregungen können auch per Post an die folgende 
Anschrift: Gemeinde Allensbach, Ortsbauamt, Rathausplatz 8, 78476 
Allensbach, per Telefax unter 07533/801-53 oder per Email elke.weis@
allensbach.de oder frank.ruhland@allensbach.de abgegeben werden. 
  
Hinweis 
Da das Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, 
ist die Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig. Es wird weiter 
darauf hingewiesen, dass nicht während der Auslegungsfrist abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan un-
berücksichtigt bleiben können. Ferner wird darauf hingewiesen, dass ein 
Antrag auf Normenkontrolle nach § 47 VWGO unzulässig ist, soweit mit 
ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller 
im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. 
  
Hinweis zur aktuellen Covid-19-Pandemie 
Im Gebäude gilt die Verpfl ichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schut-
zes und externe Personen werden gebeten, eine eigene Schutzmaske mit-
zubringen. 
  
  
18.11.2020 
Gez. Stefan Friedrich, Bürgermeister 
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Gründung eines Klimarats beschlossen 
E-Carsharing-Stellplätze und eine Photovol-
taikanlage am Lärmschutzwall der B33 sind 
nur zwei der Ideen, die die Agenda-Grup-
pe „Energie, Ressourcen, Klimaschutz“ als 
Projekte zur Reduzierung des CO2-Auss-
tosses in letzter Zeit vorgeschlagen hat.
Bereits im September trafen sich Mitglieder 
des Gemeinderats des Jugendbeirats und Ar-
beitskreismitglieder, um über diese Vorschläge 
ausführlicher zu sprechen und nähere Einblicke 
zu gewinnen. Im Rahmen dieses Treff ens wur-

de dann die Idee entwickelt, einen Klimarat zu 
gründen, der das wichtige Thema „Klimaschutz 
in Allensbach“ kontinuierlich begleiten soll. 
Nun wurde in der letzten Gemeinderatssitzung 
beschlossen, einen Klimarat einzurichten. Im 
künftig vierteljährlich tagenden Klimarat soll 
es genügend Zeit und Raum für tiefergehende 
Diskussionen und Nachfragen gehen, als dies 
z. B. in einer Gemeinderatssitzung möglich 
ist. Themen können dort von allen Beteiligten 
eingebracht werden. Die Teilnehmerzahl ist of-

fen und zu den Sitzungen können jeweils alle 
Interessierten, beispielsweise Mitglieder aus 
Gemeinderat, Jugendbeirat und Lokaler 
Agenda 21, teilnehmen. 

Außerdem wurde in der Gemeinderatssitzung 
die Beauftragung eines Blendgutachtens für 
eine Photovoltaikanlage am Lärmschutzwall 
beschlossen. Dieses Gutachten dient als erster 
Schritt für die weitere Verhandlung mit der 
Neubauleitung B33. 

BERICHT AUS DEM GEMEINDERAT

Die Neubauleitung Singen 
informiert: 
Bereich Allensbach-Mitte ist die künftige Tras-
senführung der „B 33 neu“ bereits deutlich zu 
erkennen. Ab Ende November wird hier die 
Lärmschutzwand auf der Südseite der B 33 
erstellt und auf der Brücke der Anschlussstelle 
Allensbach Mitte das Geländer montiert. Durch 
Anpassungen im Bauablauf war es möglich, 
bereits jetzt mit den Vorbereitungen für die 
Umleitungstrecke zwischen der Kaltbrunner 
Straße und der Straße zum Tafelholz zu begin-
nen. Hierfür wurden in diesem Bereich in den 
vergangenen Wochen Rodungsarbeiten durch-
geführt. 
Auch im Bereich Allensbach-Ost wurden die 
Arbeiten aufgenommen. Begonnen wird hier 
mit dem Verlegen von Ver- und Entsorgungs-
leitungen nord- und südlich der bestehenden 
B 33. In Vorbereitung für die Bodenstabilisie-
rung bei Hegne wird voraussichtlich bis Ende 
des Jahres die Umfahrung zum Bahnhof Hegne 
und zum Campingplatz hergestellt werden. 

Die Neubauleitung Singen erreichen Sie unter: 
Mail: B33_Konstanz_Allensbach@rpf.bwl.de 
Telefon: 07731 8809 6800

Die häufi gsten Fragen und Antworten zum 
Neu- und Ausbau der B 33 zwischen Allens-
bach und Konstanz fi nden Sie auf der Home-
page des Regierungspräsidiums Freiburg: 
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/Abt4/
Strassenbau/B33-Allensbach/Seiten/
FAQ.aspx#ANTWCC 

MITTEILUNGEN DER GEMEINDE

Erneuerung 5 Bahnübergänge Markelfi ngen-Allensbach  
Ankündigung Bauarbeiten KW 48 
Im Rahmen der Bauarbeiten der Erneuerung der 5 Bahnübergänge Markelfi ngen-Allensbach wer-
den die Arbeiten in den Kalenderwoche 48 weitergeführt. 

In diesem Zeitraum wird es durch die Bauarbeiten zu Lärmbelästigungen und Einschränkungen 
kommen. 
  
Entlang der Bahnstrecke

• Kabeltiefbau und Kabelverlegung (Baustelle wandert) 
  
Arbeiten in den Bereichen der Bahnübergänge

• Kabelverlegung im Bahnübergangsbereich (Baustelle wandert)
• Straßenbauarbeiten in Markelfi ngen I (Unterdorfstraße)
• Straßenbauarbeiten in Markelfi ngen III (Campingplatz Willam)
• Montagearbeiten von Bahnübergangsanlagen im Kreuzungsbereich
• Vollsperrung aller Bahnübergänge in Markelfi ngen und Allensbach für den allgemeinen Stra-

ßenverkehr, zur Durchführung von Testfahrten am 29.11.2020 im Zeitraum 15:00 – 21:00. 
Feuerwehr und Krankenwagen können die Bahnübergänge zwischen den Fahrten queren.

 
Durch die Arbeiten wird es temporäre beidseitige Sperrungen an den Bahnübergängen geben. 
Es wird empfohlen eine alternative Parkmöglichkeit im Bereich vor den Bahnübergängen zu 
nutzen, um eine Überfahrt über den Bahnübergang zu vermeiden. Bei Bedarf sind nähere In-
formationen aus den örtlichen Aushängen zu entnehmen. Die Rettungsdienste sind informiert. 
  
Die Deutsche Bahn ist bemüht, die von den Bauarbeiten ausgehenden Störungen so gering wie 
möglich zu halten. Beeinträchtigungen und ggfs. Erforderliche Veränderungen im Bauablauf lassen 
sich nicht gänzlich ausschließen. Dafür wird um Entschuldigung gebeten. 
  
Die genehmigende Behörde ist das Eisenbahn-Bundesamt – Außenstelle Karlsruhe/Stuttgart. Als 
Ansprechpartner zu diesen Bauarbeiten steht Ihnen bei der Deutschen Bahn Frau Eichhorn per 
E-Mail zur Verfügung: bahnuebergang.suedwest@deutschebahn.com 
  
Gesamtüberblick Bauarbeiten 

•  Bis Ende November 2020: Bau und Instandsetzung von Kabelkanälen, Herstellung von Gleis- 
und Straßenquerungen sowie Kabelverlegung auf einer Strecke von rund 7 Kilometern (Bau-
stelle wandert) 

•  Mitte Oktober – Mitte Dezember 2020: Schrankenanlage und Straßenbau mit temporären 
halbseitigen sowie tageweise kompletten Sperrungen der Bahnübergänge (Baustelle wan-
dert) 

  
Einschränkungen des Bahnbetriebs zwischen Radolfzell und Allensbach mit Schienenersatzver-
kehr (SEV): 19. Oktober – 29. November 2020 
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Hecken und Bäume wachsen in den öff entlichen Verkehrsraum!  
Leider muss immer wieder festgestellt werden, dass Hecken und andere 
Gehölze aus privaten Grundstücksfl ächen in den öff entlichen Verkehrs-
raum hineinragen. 
Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten bzw. wiederherzustellen, 
bitten wir die Grundstücksbesitzer, die Gehölze ausreichend bis hinter 
die Grundstücksgrenze zurückzuschneiden. 
Beim Lichtraumprofi l (Gewährleistung der Durchfahrtshöhe) sind fol-
gende Höhen einzuhalten: 
- an Straßen bis zu einer Höhe von 4,50 m 
- an Fuß– und Radwegen bis zu einer Höhe von 2,50 m 
-  an Straßeneinmündungen und Kreuzungen müssen Hecken, Sträucher 

und Anpfl anzungen stets so niedrig gehalten werden (höchstens 80 
cm), dass eine ausreichende Übersicht gewährleistet ist. 

Verkehrszeichen dürfen nicht verdeckt werden. Die Anpfl anzungen sind 
so zurückzuschneiden, dass das Verkehrszeichen von den Verkehrsteil-
nehmern rechtzeitig und eindeutig wahrgenommen werden kann. 
Auch Straßennamenschilder sollten immer erkennbar sein, besonders 
Rettungskräfte sind darauf angewiesen. 

Durch überwuchernde Hecken und Sträucher sowie überhängende Äste 
ist ein optimaler und teilweise lebensrettender Einsatz der Rettungs-
kräfte nur sehr schwer möglich. 
Ein weiteres Thema, besonders während der dunklen Jahreszeit ist die 
Straßenbeleuchtung. Die Leuchten müssen ihr Licht ungehindert ab-
strahlen können. Dies ist Voraussetzung, damit Straßen, Plätze und 
Gehwege ausreichend verkehrssicher beleuchtet werden. Bewuchs, der 
über die Grenze des Grundstücks hinauswächst, vermindert oder macht 
eine verkehrssichere Beleuchtung unmöglich. 
Das Zurückschneiden  von Pfl anzen zur Gewährung der Verkehrssicher-
heit ist das ganze Jahr über, unter Berücksichtigung der Belange des 
Vogelschutzes, gestattet und sollte regelmäßig wiederholt werden. 
Wenn Sie regelmäßig oben erwähnte Maßnahmen durchführen, kön-
nen Sie helfen Unfälle zu vermeiden. Wenn durch eine beeinträchtigte 
Sicht einem Verkehrsteilnehmer Schaden entsteht, können gegen Sie 
Schadensersatzforderungen geltend gemacht werden. 
Darauf hinweisen möchten wir, dass ein Nichtbefolgen dieser Vor-
schrift mit einem Bußgeld geahndet werden kann. 
 

STANDESAMTLICHE 
NACHRICHTEN

Eheschließung: 
13.11.2020 
Katharina Friederike Elisabeth Hensel und 
Marc Strackbein, Steig 2, 78476 Allensbach 
 
 

ZU VERSCHENKEN
Haben auch Sie etwas, das Sie nicht mehr ge-
brauchen können? Alles, was zum Wegwerfen 
zu schade ist, kann hier in einer kostenlosen 
Kleinanzeige zum Verschenken angeboten 
werden.
Wenden Sie sich bitte an: Bürgermeisteramt, 
Tel.: 801-24, oder per e-mail an 
mitteilungsblatt@allensbach.de

Brother Laserdrucker (Fax, Kopierer, Scanner) 
Tel.: 8039546 
  
Esszimmertisch, Holz dunkelbraun 
Tel. 933898   

Kinder-Jugendbett, Kiefer, mit Bettkasten, 
0,90m X 2m 
Tel.: 8031692 

LOKALE AGENDA 21 
ALLENSBACH

Verkehr und Mobilität 

Denk dran – Licht an ! 
Mit dem Fahrrad ohne Licht unterwegs – ein 
leidiges Thema zu dieser Jahreszeit. Für die ei-
nen gilt scheinbar: „Sehe ich, werde ich auch 
gesehen!“ und für die anderen ist es einfach 
lässig, ohne Licht zu fahren. Letztendlich birgt 
diese Einstellung eine Gefahr für den Fahrrad-
fahrer aber auch für die anderen Verkehrsteil-
nehmer, die den „dunklen“ Radfahrer erst spät 
erkennen. 
Mittlerweile sind auch Aufstecklichter erlaubt, 
so dass die Ausrede „Dynamo geht nicht“ oder 
„wird dauernd kaputt gemacht“ nicht mehr 
zählt. Die Kosten für eine gute Fahrradbe-
leuchtung sind überschaubar. Die bei einem 
Verkehrsunfall leider oft nicht. Daher der Ap-
pell! Schalten Sie Ihr Licht am Fahrrad bereits 
bei Dämmerung ein und: 
Überprüfen Sie die Fahrradbeleuchtung Ihrer 
Kinder! 
In den Morgenstunden ist leider häufi g zu 
beobachten, dass auch Schulkinder mit einer 
unzulänglichen Beleuchtung zum Bahnhof 
fahren. Bitte prüfen Sie die Beleuchtung am 
Fahrrad Ihres Kindes und weisen Sie Ihr Kind 

Lesen gegen den 
November-Blues! 

Medien-Abholservice 
jeden Dienstag, 17 – 19 Uhr   
Reservieren Sie Ihre Medien ganz in Ruhe 
jederzeit von zuhause oder unterwegs aus 
über ihr Kundenkonto unter www.bibkat.
de/allensbach. 
Oder Sie rufen an unter 801-18 (Anrufbe-
antworter) und nennen uns Ihre Wünsche. 
Dienstags 17 -19 Uhr  holen Sie die vor-
gemerkten Bücher ab und bringen Ihre 
ausgeliehenen Medien zurück. Denken Sie 
dran: Es besteht Mundschutzpfl icht!  

Katholische Öffentliche Bücherei St.Nikolaus

Lesen - Spielen - Leute treffen

Dienstag 17 -19 Uhr
Freitag 16 -18 Uhr

Rathausplatz 2, Tel.:801-18
www.allensbach.de/buecherei

leih' dir was!
Mitten im Ort...oder im Netz:

darauf hin, dass es seine Fahrradbeleuchtung 
einschalten soll. 
Gut sichtbare Bekleidung 
Weiterhin wichtig und sinnvoll ist natürlich 
auch eine gut sichtbare Bekleidung. Wer sicher 
im Straßenverkehr unterwegs sein will, sollte 
zusätzlich eine refl ektierende Warnweste tra-
gen und natürlich einen Helm. 
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KATH. PFARRGEMEINDEN 
ST. NIKOLAUS UND ST. JOSEF

Gottesdienstzeiten 

Samstag, 21. November – Gedenktag Unserer 
Lieben Frau in Jerusalem 
18.00 Uhr Eucharistiefeier mit Vorstellung 
zweier Erstkommuniongruppen in St. Niko-
laus, Allensbach 
Im Gedenken an: Maria Keller 
  
Sonntag, 22. November – Letzter Sonntag im 
Jahreskreis - Christkönigssonntag  
9.00 Uhr Eucharistiefeier in St. Gallus, 
KN-Fürstenberg 
11.00 Uhr Eucharistiefeier in St. Gallus, 
KN-Wollmatingen 
  
Donnerstag, 26. November – Hl. Konrad 
9.30 Uhr Eucharistiefeier der Kath. Frauen-
gemeinschaft in St. Nikolaus,  Allensbach 
Im Gedenken an: Paul Sax 
  

ACHTUNG: Kontaktnachverfolgung nach der 
Corona-Verordnung des Landes Baden-Würt-
temberg 
Wir müssen aktuell die Kontaktdaten aller 
Gottesdienst-Teilnehmer erfassen. Dies ist 
vom Land Baden-Württemberg so vorgegeben. 
Dazu liegen am Kircheneingang Zettel bereit, 
die Sie bitte ausfüllen. Außerdem ist während 
des Gottesdienstes ein Mund-Nasen-Schutz 
erforderlich. 
Wir bitten um Ihr Verständnis. 
  
In St. Nikolaus können nach den aktuellen 
Richtlinien maximal 59 Personen am Gottes-
dienst teilnehmen.  Reservierungen sind nicht 
mehr erforderlich. 
  
Die vorgeschriebenen Maßnahmen fi nden Sie 
auf Merkblättern in unseren Schaukästen und 
an den Kirchentüren, sowie auf unserer Home-
page. www.kath-wa.de 
  
Ministrantenplan für Allensbach 
Samstag 21. Nov. 9.00 Uhr Gruppe B 
 

KLOSTERKIRCHE  
ST. KONRAD HEGNE

Kloster Hegne - Gottesdienst in der 
Krypta  

Leider können in der Klosterkirche weiterhin 
keine öff entlichen Gottesdienste stattfi nden. 
Deshalb freuen wir uns, dass wir nach wie vor 
in der Krypta einen Sonntagvorabendgottes-
dienst für die Öff entlichkeit anbieten können. 

Samstags, 18:30 Uhr Eucharistiefeier in der 
Krypta 

Dabei sind wir an die vom Ordinariat erlas-
senen Vorgaben gebunden, weshalb höchs-
tens 30 Personen den Gottesdienst mitfeiern 
können. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir 
derzeit die Kontaktdaten aller Teilnehmer vor 
Beginn des Gottesdienstes erfassen müssen.  
Die Krypta ist täglich von 07.30 - 17.30 Uhr für 
Beterinnen und Beter geöff net. Nur am Sams-
tag wird sie wegen hygienischer Maßnahmen 

DAS KULTUR- UND VERKEHRSBÜRO INFORMIERT

Allensbach Hat’s

 

KIRCHENNACHRICHTEN
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im Blick auf den Abendgottesdienst um 
17 Uhr geschlossen und dann 20 Min. vor 
Gottesdienstbeginn wieder geöff net. 
Die Klosterkirche bleibt leider bis auf weiteres 
für externe Besucher geschlossen.  
 
 
GEMEINSAME MITTEILUNGEN

Öff nungszeiten im Pfarrbüro  

Montag: 9.00 – 11.00 Uhr 
Dienstag: 9.00 – 11.00 Uhr, 16.00-18.00 Uhr 
Donnerstag: 9.00 – 11.00 Uhr 
Mittwoch und Freitag geschlossen 
  
Tel: 9312-0 
Fax: 9312-20 
E-Mail: Pfarramt.nikolaus@kath-wa.de 
Internet: www.kath-wa.de 
  
Pfarrer Marcus Maria Gut 
Tel: 01578/3034820 
E-Mail: Gut@kath-wa.de 
  
Diakon Martin Beck 
Tel: 9312-12 
E-Mail: Beck@kath-wa.de 
  
Sabine Späth  (Hausmeisterin Pfarrheim und 
Kirche St. Nikolaus) 
Montag - Freitag 8.00 Uhr - 10.00 Uhr 
Telefon: 9312-16 
E-Mail: Spaeth@kath-wa.de 
  
Wir bitten Sie, einen Mund-Nasen-Schutz zu 
tragen und einen Mindestabstand von 1,5 Me-
tern einzuhalten. 
Handdesinfektionsmittel wird bereitgestellt. 
  

Der Nikolaus kommt 

am Vorabend zum Patrozinium am Samstag, 
5. Dezember 2020 um 16 Uhr und um 17 Uhr 
auf den Rathausplatz. 
Es wird jeweils eine kurze Nikolausfeier litur-
gisch gestaltet. Wir laden Sie dazu ganz herz-
lich ein. 
  
Bitte melden Sie sich für die jeweilige Feier 
im Pfarrbüro unter Tel. 93120 an. 
  
Aufgrund der erforderlichen Abstandsregelung 
ist für jede Familie ein Kreis auf dem Boden 
aufgezeichnet und mit einer Kerze markiert. 
Beim Eingang zum Platz vom Brunnen her lie-
gen auf einem Tisch Formulare aus. Tragen Sie 
sich bitte mit Namen und Telefonnummer ein. 
Bitte tragen Sie eine MNS-Maske, auch wäh-
rend der Feier. Leider darf nicht gesungen wer-
den. 
  
Bitte beachten Sie, dass während der Nikolaus-
feier Fotos für unsere Homepage aufgenom-
men werden. 
  
Sollte es regnen oder eine neue Corona-Rege-
lung verordnet werden, fallen die Nikolausfei-
ern leider aus. 

Eine Information dazu ersehen Sie auf unserer 
Homepage www.kath-wa.de oder erfragen Sie 
unter Telefon 93120. 

Hegner Adventsfenster 2020 

Auch dieses Jahr soll sich in der Vorweih-
nachtszeit in Hegne jeden Abend ein Advents-
fenster erhellen. 
Ab 17.30 Uhr können sich Spaziergänger dann 
täglich an einem neuen Fenster erfreuen. 
  
01.– 23.12.2020 
Die Liste der Teilnehmenden Fenster (Straße 
und Hausnummer) wird ab dem 30.11.20 auf 
www.hegne.de/adventsfenster.html veröff ent-
licht und an der Pinnwand am Gemeindehaus 
ausgehängt. 
Wenn Sie selbst ein Fenster – oder eine Tür – 
gestalten möchten: Wir freuen uns. 
  
Rufen Sie uns einfach an: 
Angela Oberle Tel. 98013 
Bruni Mangold, Tel. 934202 
  

Kloster Hegne - Theodosius Akademie 
der Stiftung Kloster Hegne 

Infos zu den Kursen bei der Theodosius 
Akademie der Stiftung Kloster Hegne 
unter 807-700 oder 
www.theodosius-akademie.de   
Ein Tag zum Stillwerden, Hören, 
Kraft schöpfen und vielem mehr 
Termin: 05. Dezember 2020 
(jeweils Sa. 9 bis 17 Uhr) 
Leitung: Markus R. T. Cordemann   
Anmeldeschluss verlängert! Sie können sich 
gerne noch anmelden!  
 
 
ÖKUMENISCHE 
NACHRICHTEN

Ökumenischer Bibelkreis 

Aufgrund der aktuellen Situation kann sich der 
Bibelkreis zur Zeit leider nicht treff en.  
 
 
EVANG. KIRCHEN- 
GEMEINDE ALLENSBACH

Gottesdienste in der Gnadenkirche: 
Sicherheitsregeln gemäß KGR-Beschluss Bitte 
Gesangbuch, Maske und Humor mitbringen: In 
der Leichtigkeit des Glaubens feiern wir Gottes 
heilende Gegenwart. 

Sonntag 22.11. 
10.00 Uhr und 11 Uhr  Gottesdienst zum 
Ewigkeitssonntag mit Gedenken an die Ver-
storbenen des letzten Jahres 
Konzertante musikalische Gestaltung: 
Ulrike Middendorf (Querfl öte) und 
Rose Gugeler (Orgel) 
  
Chöre  in der üblichen Form sind ausgesetzt.   
Sonderabsprachen für Gottesdienste: 
Chorleiter oder Pfarrer fragen 
  
Opa*-Papa*-Bau-Aktion für Weihnachten 
„Kleiner Stall von Bethlehem an der 
Gnadenkirche“:  
Geplant für Dezember, soweit es die aktuel-
len Regularien erlauben. Geplant als Papa-

Opa-Kids-Aktion an Samstagen im Dezember. 
Es wäre uns eine Hilfe, wenn Sie uns zeitig mit-
teilen, ob Sie mitmachen wollen. 
Grund: Wir müssen die Einsatzgruppen auf 
Zeitfenster aufteilen, um den Abstandsregeln 
Rechnung zu tragen. 
Anmeldung unter: 
frank-uwe@kuendiger.ne oder Tel. 6310 
*Im Sinne Gender-Correctness: Papas- und 
Opas im Sinne der Bauaktion sind selbstver-
ständlich auch Mamas- und Omas. 
  
„Allensbach hilft!“  - Nachbarschaftliche All-
tagshilfen für Menschen, die zu Risikogruppen 
gehören, Anmeldung über: www-ev-allens-
bach.de oder 6310, alternativ 0163 3912491. 
  
Psychologische Beratungsangebote der Evan-
gelischen Kirche in Baden: www.ekiba.de/psy-
chologische-beratungsstellen. 
  
Gottesdienst jederzeit auch hier:
• Telefonandachten:  Täglich neu jederzeit 

auf Ihren Anruf 07531 1279597
• Gottesdienste im Net: 

www.ekiba.de/kirchebegleitet
• TV-Gottesdiensten, z.B. unter 

www.zdf.fernsehgottesdienst.de
• zu den Sendungen von Bibel-TV  und  ERF 

(Evangeliums-Rundfunk) 
www.erf.de/erf-plus/audiothek

• zu  virtuellen und Video-Gottesdiensten 
des Kirchenbezirkes für Kinder und Erwach-
sene unter www.ekikon.de 

  
Pfarramt 

Das Büro des Pfarramtes ist am Dienstag von 
15.00 – 17.00 Uhr und am 
Mittwoch und Donnerstag jeweils von 9.00 Uhr 
– 11.00 Uhr geöff net. 
Telefonisch können Sie das Pfarramt unter der 
Tel.-Nr. 6310 erreichen. 

Diakonie 

Information – Beratung – Hilfe 
1. EVANGELISCHE GEMEINDEDIAKONIE (sozia-
ler Dienst) der Evangelischen Kirchengemeinde 
Allensbach, Kontakt: 
Angelika Straub(Vors.), Tel.: 935 485, 
Kontakt Ev. Pfarramt, 
Frank-Uwe Kündiger: 6310, 
Mail: frank-uwe@kuendiger.net. 
Was wir tun: Überkonfessionelle Beratung und 
Begleitung in schwierigen Lebenssituationen, 
Vermittlung mit Ämtern, in Einzelfällen Über-
brückungshilfen, Weitervermittlung von fach-
licher Hilfe und zu Fachdiensten der DIAKONIE 
und sozialer Dienste. 
2. „JUGEND HILFT“ (Nachbarschaftshilfe / klei-
ne Hilfen im Alltag durch Jugendliche in fach-
licher Begleitung) Gerhard Hügel-Bohlig, Tel.: 
3374, Mail: gehuebo@web.de 
E-Mail: pfarramt@ev-kirche-allensbach.de 
Homepage: www.ev-kirche-allensbach.de 
Email-Adresse der christlichen Pfadfi nder: 
gilde-allensbach@vcp-konstanz.de
 

Leitwort für die kommende Woche   

Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben 
müssen, auf dass wir klug werden. 
(Ps 90,12) 
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MARIANUM HEGNE

Marianum bietet Online-Informationsveran-
staltungen für das Schuljahr 2021/2022 an 
Das Marianum – Zentrum für Bildung und Er-
ziehung informiert in digitaler Form zur Ausbil-
dungen zur staatlich anerkannten Erzieher*in 

(1 BKSP, 2 BKSP, 3 BKSPiT) am 23. November 
2020 um 18:00 Uhr; 26. Januar 2021 um 18:00 
Uhr und 17. März 2021 um 18:00 Uhr. 

Informationen rund um das Sozialwissen-
schaftliche Gymnasium erhalten Sie online am 
26. November 2020 um 19:00 Uhr. Bitte mel-
den Sie sich an unter info@marianum-hegne.
de oder Telefon 807-611. Den entsprechenden 

Zugangslink erhalten Sie zwei Tage vor der Ver-
anstaltung per Mail. 

Geplante Präsenz-Informationsveranstaltung 
(entsprechend der aktuellen Corona-Verord-
nungen) für das Sozialwissenschaftliche Gym-
nasium fi nden am 18. und 20. Januar 2021 um 
19:00 Uhr in der Turnhalle statt. 
 

KINDERGÄRTEN & SCHULEN

TERMINE & VERANSTALTUNGEN DER VEREINE

SPORTVEREIN  
ALLENSBACH 1907

Handball

Spielbetrieb der Frauen 1 bis Ende des Jahres 
ausgesetzt 
Nachdem die ersten beiden Spieltage absolviert 
werden konnten, haben die Drittligahandballe-
rinnen des SV Allensbach allen Grund zufrieden 
zu sein. Die Hühner stehen mit 4:0 Punkten 
an der Tabellenspitze – der beste Saisonstart 
der letzten Jahre. Zudem hat der SV Allens-
bach beim 26:22-Heimsieg gegen die HSG 
Würm-Mitte erstmals mit seinem Hygienekon-
zept, welches er aufgrund der Corona-Pande-
mie ausarbeiten musste, gespielt und alles hat 
reibungslos funktioniert, sodass rund 100 Zu-
schauer das Spiel live verfolgen konnten. 
Die dritte Partie, das Gastspiel bei der Bundes-
ligareserve von FrischAuf Göppingen, wurde 
dann aufgrund eines Coronaverdachts beim 
Gegner verschoben und in der Woche darauf 
kam der neuerliche «Lockdown light», von dem 
auch der Sport betroff en ist. Das hat erneut 
einschneidende Konsequenzen, denn vor allen 
Dingen die «Basis», also die Jugend, darf nicht 
trainieren und die Verantwortlichen versuchen 

mit Onlinetrainings und einer guten Kommu-
nikation, den Handballsport präsent zu halten. 
Da in Baden-Württemberg die 3. Liga nach den 
Vorgaben des Deutschen Olympischen Sport-
bundes (DOSB) als Profi liga eingestuft wird, 
darf die erste Mannschaft weiterhin trainieren. 
Ein Dank geht hierfür auch an die Gemeinde 
Allensbach, die dies möglich macht. Denn die-
ses Privileg gilt nicht deutschlandweit. 
Da eben genau diese Ungleichheit in den ver-
schiedenen Staff eln der 3. Ligen herrscht – ei-
nige Teams dürfen trainieren und spielen, an-
dere nur trainieren, andere gar nichts – wurde 
der geplante Re-Start des Spielbetriebs, der 
auf den 21. November datiert war, direkt ins 
neue Jahr auf den 9. Januar verschoben. Das 
heisst, dass in diesem Jahr der Trainingsbetrieb 
aufrecht erhalten werden kann, der Spiel-
betrieb dann aber erst wieder im Jahr 2021 
stattfi ndet! 
 
 
YACHT-CLUB  
ALLENSBACH

Hauptversammlung 22.11.2020 verschoben 
Die am Sonntag 22.11.2020 geplante Haupt-
versammlung wurde schon vor einigen Wo-

chen auf Grund der Corona bedingten Situa-
tion abgesagt. Da keine Neuwahlen und auch 
keine weiteren unaufschiebbaren Themen auf 
der Tagesordnung standen, haben wir mit ei-
nem Vorstandsbeschluss die Hauptverhandlung 
auf April 2021 verschoben - in der Hoff nung, 
dann etwas weniger eingeschränkt agieren zu 
können. Aus Sicht der Vorstandschaft war das 
Jahr 2020 seglerisch ein sehr ansprechendes 
Vereinsjahr, wenn wir auch auf Grund des ge-
schlossenen Campingplatzes erst verspätet die 
Bojen belegen konnten. Dafür hat der Wasser-
stand die ganze Saison „gehalten“, auch die 
Schiff e mit dem größten Tiefgang konnten die 
Saison voll ausnutzen. Außer dass im Verhält-
nis zu den Vorjahren sehr viele Bojen unerklär-
licherweise „abhandengekommen sind“, gab es 
keine gravierenden negativen Ereignisse. Viel-
mehr wurde die WhatsApp-Gruppe gefüllt mit 
wunderschönen Bildern von Seglern auf ihren 
Schiff en und Sonnenuntergängen am Untersee. 
Schwachwind war dieses Jahr eher selten ein 
Kriterium, wobei dieser Schwachwind ausge-
rechnet bei der Langstreckenregatta der vor-
herrschende Wind war und das Teilnehmerfeld 
stark gefordert hat bis hin zum Aufgeben eini-
ger Teilnehmer. Rückblickend gesehen ein fast 
normales Vereinsjahr. 

Herausragende Nachwuchshand-
werkerin aus Allensbach 
Schray-Stiftung ehren Auszubildende 

Elisa Singler, Klempnerin aus Allensbach, ist 
eine der   Preisträger des Schray-Lehrlingsprei-
ses. Dieser wird alljährlich an besonders heraus-
ragende Auszubildende aus dem Handwerk der 
Region von der Friedrich und Alice Schray-Stif-
tung vergeben. Auf eine Feier zur Übergabe der 
Preise muss in diesem Jahr verzichtet werden. 
Der Preis wird daher in angepasster Form über-
geben. „Mit Frau Singler kann eine junge Frau 
mit hervorragenden Leistungen in einem eher 
männertypischen Handwerksberuf geehrt wer-
den,“ so Prof. D. Erwin Löhle Vorsitzender der 
Schray Stiftung.  

Handwerkskammerpräsident Werner Rottler 
betonte die Signalwirkung des Preises und 
dankte den Stiftern für Ihr Engagement im Sin-
ne des Handwerks. „Sie bringen dadurch jedes 

Jahr jungen Menschen die Wertschätzung ent-
gegen, die sie verdient haben und machen auf 
die Ausbildung im Handwerk aufmerksam. Das 
ist mir ein wichtiges Anliegen, denn wir brau-
chen sie, die vielen jungen Menschen, die ger-
ne Kopf und Hand zusammenbringen und ihre 
Karriere als Fach- und Führungskräfte in einem 
handwerklichen Beruf sehen“, so Rottler.   
 
Besuche im Krankenhaus sind 
weiterhin möglich 
Der Gesundheitsverbund bittet um die Beach-
tung der Besucherregelung/ Neu: Begrenzung 
der Besuchsdauer auf eine Stunde 
In den Krankenhäusern des Gesundheitsver-
bunds Landkreis Konstanz (GLKN) will man so 
lange wie möglich Besuche weiterhin ermögli-
chen, weil sich die Verantwortlichen sehr wohl 
bewusst sind, dass Besuche für das Wohlbe-
fi nden und den Heilungsprozess der Patienten 
wichtig sind. 

Damit dies auch in Zukunft so bleiben kann, 
richten die Klinikleitungen der Akutkliniken des 
GLKN einen dringenden Appell an die Bevölke-
rung, sich an die geltende Besucherregelung 
zu halten. Seit dem 18. Mai 2020 gilt auf der 
Grundlage eines Beschlusses des Sozialminis-
teriums Baden-Württemberg die Regelung, 
dass pro Tag und pro Patient ein Besucher ge-
stattet ist. Im Einzelfall sind Ausnahmen nach 
vorheriger telefonischer Abklärung möglich. 
Neu ist im GLKN die Begrenzung der Dauer 
des Besuchs auf eine Stunde; Ausnahmen sind 
auch hier in Absprache mit den Verantwortli-
chen vor Ort möglich. 

Der Zugang in alle Kliniken hat ausschließlich 
über den Haupteingang zu erfolgen, wo auch 
die Registrierung der Besucher erfolgt. Unsere 
dringende Bitte an die Bürgerinnen und Bür-
ger: Helfen Sie durch Ihr Verhalten mit, die 
Krankenhäuser des GLKN für Besucher off en zu 
halten! 

WEITERE MITTEILUNGEN
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Vorsicht vor falschen Telekom-Mitarbeitern  
Laut mehrerer Berichte geben sich derzeit im Landkreis Konstanz Be-
trüger als Telekom-Mitarbeiter aus. Die Vorgehensweise zeichnet sich 
dadurch aus, dass falsche Telekom-Mitarbeiter an Haustüren klingeln 
und Daten erfragen, wie zum Beispiel Bankverbindungen. 

Echte Mitarbeiter erkennt man am Dienstausweis und gegebenenfalls 
an der Telekom-Dienstkleidung. 
Es wird daher dringend empfohlen, sensibel mit Haustür-Besuchen um-
zugehen, auf eine Echtheit der Dokumente zu achten und insbesondere 
die Herausgabe von Daten zu vermeiden. Setzen Sie sich im Zweifelsfall 
lieber direkt mit der Telekom in Verbindung.  

des 
redaktionellen Teils
ENDE 

HEIMATBLATT,
WIE SIE ES KENNEN.

HEIMATBLATT, WIE SIE ES MÖCHTEN.

BLÄTTERN SIE ONLINE! www.myeblättle.de

„OPTIMISMUS IST DIE FÄHIGKEIT, DEN BLAUEN HIMMEL HINTER WOLKEN ZU AHNEN.“,   
Worte der französischen Schauspielerin Madeleine Robinson (1917 - 2004). 

Und ein chinesisches Sprichwort lautet:

„WER DAS BITTERE NICHT GEKOSTET, WIRD DAS SÜßE KAUM ZU SCHÄTZEN WISSEN.“ 

SPRUCH DER WOCHE:



Kleine Halle, Werkstatt, Ökonomie 
oder passendes Grundstück 

in Allensbach oder Ortsteilen zu kaufen gesucht. 

0176/24338800 oder 07533/6905 

Gartenhilfe gesucht 
für 1 x wöchentl. für ca. 2 Std. 

Tel. 07533/ 1001 

Putzhilfe gesucht 
evtl. Schülerin, saubere u. leichte Arbeit, gute Bezahlung.

Tel. 07533- 8o3oo19 

Landgasthaus Mindelsee/Wildpark Allensbach 

Reinigungskraft auf 450,- € per sofort gesucht

(ein Vormittag pro Woche)  
Interessenten melden sich bitte unter 0160 901 622 81 

JEDES WOCHENENDE FREI ! 
NIE WIEDER SCHICHTDIENST !

SIE ARBEITEN IM GESUNDHEITSSYSTEM  (Z. B. ALTENPFLEGE 
ODER PFLEGEDIENST) UND WOLLEN SICH BERUFLICH VERÄNDERN? 

SIE SIND MFA UND SUCHEN EIN NEUES ARBEITSUMFELD ? 

NEHMEN SIE KONTAKT ZU UNS AUF 
UND ERZÄHLEN SIE UNS VON SICH!  

PRAXIS DRES. KEMPTER & THEILE, 
HÖLLTURMPASSAGE 6, 78315 RZ, TEL.: 0 77 32 / 9 25 80

Minijob in Hegne 
in 2 Privathaushalten zu vergeben. 

2,5 Stunden in der Woche/ 10 Stunden im Monat.
Bitte melden Sie sich bei: 0 75 33 / 9 35 95 55 

Stellplatz zu vermieten 
Höhrenbergstr. 1 in Allensbach

Tel. 0151 18 65 15 62 

Schreinerei und Glaserei 
in Ludwigshafen am Bodensee, mit einem guten Kunden-
stamm, guter Auftragslage, zu günstigen Bedingungen zu
verpachten.
Tel. 07773/5308, e-mail Fritz.Blender.Schreinerei@t-online.de



Ab sofort Winterrabatt

Weihnachtsmarkt 
in Evelyn’s Café  

Wir haben Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. 
Unsere Kuchentheke ist immer reich gefüllt. 

Essen zum Mitnehmen aus unserer Karte mit kurzer Wartezeit. 

Marmeladen, Essige, Sirupe, Currywurstsauce, Salatdressing ... 
Birnenbrot, Linzertorte, Lebkuchen, gefüllte Datteln, 

Zimtsterne,  Vanillekipferl, Gugelinchen .... 
Kleine Geschenkideen für Eure Adventskalender. 

Catering für private Feiern. 
Evelyn’s Café

Thingoltstr. 9, 78465 Konstanz, Tel. 07533 9975726, Mobil 0160 5507834 

Nachhilfe 
Kl. 4 bis zum Abi 

Ma, De, Eng. sehr preiswert. 
(gewerblich) 015792463601 

IST DAS KUNST ODER „MUSS“ DAS WEG?



Fisch aus eigener R®ucherei, Wild und Wildïurst

aáK=J=p~KW=VKMMJNOKPM=rÜê====aáK=H=jáKW ===NQKMMJNTKMM=rÜê
==========================================açK=H=cêKW ==NQKMMJNUKMM=rÜê=

78479 Insel Reichenau √ Seestra≈e 13 √ Tel. 0 75 34 / 76 63  







www.bestattungen-deggelmann.de

Kaffee-Werkstatt 
DeLonghi - Saeco - Jura

Reparatur/Hol-Service, keine Anfahrtkosten, Gebrauchtgeräte.
Radolfzell, Barista, Ben Niesen, Tel. 01 71 - 3 42 82 84


